
 
Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 264/2010/HO/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 03.03.2010 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-440 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm 18.03.2010 nicht öffentlich 
Gemeindevertretung Holm 18.03.2010 öffentlich 

 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anla-
ge mit Stand vom 31.12.2009 im Verwaltungshaushalt auf 45.976,38 € sowie im 
Vermögenshaushalt auf 7.382,04 €. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausga-
ben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen sowie die Deckungsreserve.    
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haus-
haltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 45.976,38 € sowie im Vermö-
genshaushalt mit 7.382,04 € zu genehmigen.   
 
 
 
___________________ 
Rißler 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.09)   
 
 
 

Ö  6





Vorlage-Nr.: 264/2010/HO/BV

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8
Stand: 31.12.2009
Verwaltungshaushalt

Deckungskreis 5 Gebäudeunterhaltung Haus 
der Gemeinde 

23.500,00 29.570,51 6.070,51 208,98 5.861,53 Heizungs-, Elektro- und Trockenbauarbeiten im Bereich 
des Gemeindebüros

36000.510000 Verschönerung Ortsbild 2.000,00 3.243,74 1.243,74 0,00 1.243,74 Hissflaggen Holm zum Verkauf
46400.672000 Kostenausgleich nach 

Kindertagesstättengesetz
24.000,00 33.815,58 9.815,58 0,00 9.815,58 Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen 

Kindertagesstätten sowie Zuschüsse für Tagesmütter
46400.717010 Zuschuss für den kirchlichen 

Kindergarten
132.800,00 137.006,76 4.206,76 0,00 4.206,76 Nachzahlung lt. Jahresrechnung 2008

56100.500000 Gebäudeunterhaltung 
Sporthalle

6.000,00 8.483,79 2.483,79 0,00 2.483,79 diverse Unterhaltungsarbeiten  u.a. Reparatur Prellwand, 
Paniktürschloss erneuert, Störung Brandmeldeanlage, 
Reparatur Duschen, Heizungsstörung

63000.510000 Straßenunterhaltung 30.000,00 39.984,71 9.984,71 0,00 9.984,71 Fahrgastunterstand, Regulierung Schachtabdeckungen, 
Einlauftrichter und Schlitzeimer, Reinigung 
Straßeneinläufe

70000.510000 Unterhaltung 
Ortsentwässerung

15.000,00 22.755,27 7.755,27 0,00 7.755,27 Reparatur Abwasserpumpe, Regulierung 
Schachtabdeckungen, Beseitigung Verstopfung

72000.676000 Kosten der 
Gartenmüllabfuhr

3.000,00 6.476,01 3.476,01 0,00 3.476,01 Abfuhr Busch und Blätter von Sammelplätzen

77100.520000 Gerätekauf- und 
Unterhaltung Bauhof

4.000,00 5.148,99 1.148,99 0,00 1.148,99 Miete Ersatzfahrzeung (Rasenmähertraktor) sowie 
Beschaffung und Unterhaltung Kleingeräte

Summe 240.300,00 286.485,36 46.185,36 208,98 45.976,38

45.976,38
Vermögenshaushalt

21110.950000 Baukosten Grundschule 70.000,00 77.382,04 7.382,04 0,00 7.382,04 Dachdeckungs- und Dämmungsarbeiten sowie 
Fenstererneuerungen

Summe 70.000,00 77.382,04 7.382,04 0,00 7.382,04

7.382,04

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Holm

Bezeichnung der 
HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung

noch zu 
genehmigen

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag davon bereits 
genehmigt

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 265/2010/HO/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 03.03.2010 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-440 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm 18.03.2010 nicht öffentlich 
Gemeindevertretung Holm 25.03.2010 öffentlich 

 
Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 
2009 
 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 1.000,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des I. Halbjahres 2009 belaufen sich 
auf 4.460,38 €. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve sowie Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haus-
haltsstellen gewährleistet.    
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das I. Halb-
jahr 2009 wird zur Kenntnis genommen.   
 
 
 
___________________ 
Rißler 
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Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahre 2009   
 
 
 



Vorlage-Nr.: 265/2010/HO/BV

Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. 
Nachtrags-
haushalt)

Anordnung
ssoll Mehrbetrag

davon 
bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

€ € € € €
1 2 3 4 5 6

31.12.2009
Verwaltungshaushalt:

Deckungskreis 6 Ehrungen/Repräsentationskosten 8.500,00 8.731,45 231,45 0,00 231,45 Beschaffung Ehrennadeln
Deckungskreis 8 Grundschule 18.200,00 18.557,05 357,05 0,00 357,05 Drucker für Schulleitung
02000.652000 Porto, Telefongebühren 2.500,00 2.740,62 240,62 0,00 240,62 DSL Anbindung Gemeindebüro
02000.655000 Gerichtskosten 7.500,00 7.759,65 259,65 0,00 259,65 Rechtsstreit "Einheimischenmodell"
43100.590000 Veranstaltungen für Senioren 15.000,00 15.420,18 420,18 0,00 420,18 Seniorenausfahrt und Seniorenweihnachtsfeier; Mehreinnahmen 

bei Teilnehmerbeiträgen 360 €
46010.500000 Unterhaltung Gebäude Jugendhaus 4.500,00 5.325,14 825,14 0,00 825,14 Elektro- und Bodenbelagsarbeiten
56100.520000 Geräte u. Ausrüstungsgegenstände 

Turnhalle
7.000,00 7.603,17 603,17 0,00 603,17 Überprüfung und Reparatur Sportgeräte

67500.672100 Kostenersatz an  die Stadt Wedel 2.000,00 2.678,00 678,00 0,00 678,00 Straßenreinigung 2008/2009
75000.500000 Gebäudeunterhaltung Friedhofskapelle 30.000,00 30.196,17 196,17 0,00 196,17 Renovierung Friedhofskapelle
76000.500000 Gebäudeunterhaltung Dörpshus 9.000,00 9.648,95 648,95 0,00 648,95 Erneuerung Haustür Wohnung Dörpshus

Gesamt 104.200,00 108.660,38 4.460,38 0,00 4.460,38
4.460,38Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung =

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 1.000,-- € nicht 
übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertreter mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren

Gemeinde Holm

Information des Bürgermeisters
für das 2. Halbjahr 2009 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 260/2010/HO/BV
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 12.02.2010 
Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Holm 17.03.2010 nicht öffentlich 
Gemeindevertretung Holm 25.03.2010 öffentlich 

 
Satzungsbeschluss über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 
 
Sachverhalt: 
Die öffentliche Auslegung des Planes samt Begründung ist abgeschlossen. Anre-
gungen oder Bedenken wurden gem. beigefügtem Abwägungsvorschlag vorgetra-
gen. Die von den Trägern öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen sind 
ebenfalls in der Anlage aufgestellt und mit einem entsprechenden Abwägungsvor-
schlag versehen. 
 
 
Stellungnahme: 
Die Verwaltung rät dem Beschlussvorschlag zu folgen.   
 
 
Finanzierung: 
Die Kosten des Verfahrens werden aus der Haushaltsstelle 61000.650000 beglichen 
und wurden im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses bereit gestellt.   
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt: 
 

1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung des 
B-Planes Nr. 16 „Im Meierhof“ abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlich-
keit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die Ge-
meindevertretung mit folgendem Ergebnis geprüft: 

 
a)  
berücksichtigt werden die Stellungnahmen von ..., 
b)  
teilweise berücksichtigt werden die Stellungnahmen von ..., 

Ö  8



c)  
nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen von .... 
 
Die/Der ... wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, 
von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 
 

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 92 der Landesbauord-
nung beschließt die Gemeindevertretung die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 16 „Im Meierhof“ für das Gebiet südlich der Straße "Im Sande", östlich 
der "Rehnaer Straße" und nordwestlich der vorhandenen Bebauung der Stra-
ße "Am Meierhof", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), als Satzung. 

 
3. Die Begründung wird gebilligt.  

 
4. Der Beschluss des B-Planes durch die Gemeindevertretung ist nach § 10 

BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, 
wo der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung während der 
Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden 
kann. 

 
 
 
___________ 
Rißler 
 
 
Anlagen: 
- Abwägungsvorschlag 
 
  
 
 
 
 
 



Gemeinde Holm 
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16 „Im Meierhof“,  
 
Abwägung der Stellungnahmen aus der 
Behördenbeteiligung und der öffentlichen Auslegung 
 
Stand: 01.03.2010 
 
 
 
 
Auftraggeber: 
Gemeinde Holm 
über Amt Moorrege 
Amtsstraße 12 
25436 Moorrege 
 
Auftragnehmer und Bearbeitung: 
 
 
 
 
 
Falkenried 74 a, 20251 Hamburg 
Tel. 040 460955-60, Fax -70,  
mail@elbberg.de, www.elbberg.de 
 
Dipl.-Ing. Bauassessor Gerd Kruse 
Dipl.-Ing. Anja Gomilar 
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Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung und öffentlichen Auslegung  1. Ä. B-Plan 16 
 

 2 

1 Folgende Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind im Rahmen der Behördenbeteiligung 
eingegangen und werden im Folgenden abgedruckt: 

 
1.1 Kreis Pinneberg - Fachdienst Umwelt  
1.2 NABU Schleswig-Holstein 

 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Bedenken geäußert (auf Abdruck wurde daher verzichtet): 
• Kreis Pinneberg – Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit 
• Kreis Pinneberg – Fachdienst Abfall 

 
 
2. Stellungnahmen von Privaten sind im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht eingegangen. 
 
 



Stellungnahmen Behörden   Abwägung 
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1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis der Bodenschutzbehörde wird in die Begründung 
aufgenommen. 



Stellungnahmen Behörden   Abwägung 
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1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 



 
Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 261/2010/HO/BV
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 12.02.2010 
Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Holm 17.03.2010 nicht öffentlich 
Gemeindevertretung Holm 25.03.2010 öffentlich 

 
Abschließender Beschluss über die 11. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
 
Sachverhalt: 
Die öffentliche Auslegung des Planes samt Begründung ist abgeschlossen. Die von 
Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange eingegangenen Stel-
lungnahmen sind in der Anlage aufgestellt und mit einem entsprechenden Abwä-
gungsvorschlag versehen. 
 
Stellungnahme: 
Die Verwaltung rät dem Beschlussvorschlag zu folgen.  
 
 
Finanzierung: 
Die Kosten des Verfahrens werden auf den Grundstücksverkaufspreis umgelegt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt: 
 

1. Die während der öffentlichen Auslegung der 11. Änderung des F-Planes ab-
gegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange hat die Gemeindevertretung mit folgendem 
Ergebnis geprüft: 

a)  
berücksichtigt werden die Stellungnahmen von ..., 
b)  
teilweise berücksichtigt werden die Stellungnahmen von ..., 
c)  
nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen von …. 
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Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben ha-
ben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu. setzen. Die nicht 
berücksichtigten Stellungnahmen sind bei der Vorlage des Planes zur Genehmigung 
mit einer Stellungnahme beizufügen. 
 

2. Die Gemeindevertretung beschließt die 11. Änderung des F-Planes. 
 

3. Die Begründung wird gebilligt. 
 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die 11. Änderung des F-Planes zur Genehmi-
gung vorzulegen und danach die Erteilung der Genehmigung nach § 6 Abs. 5 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, 
wo der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
während der Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft ver-
langt werden kann. 

 
 
 
___________________ 
Rißler 
 
 
 
Anlagen: 

- Plan/Begründung 
- Abwägungsvorschlag 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 262/2010/HO/BV
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 12.02.2010 
Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Holm 17.03.2010 nicht öffentlich 
Gemeindevertretung Holm 25.03.2010 öffentlich 

 
Entwurf- und Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 23 für 
das Gebiet südlich des Bredhornweges, nördlich des Lehmweges, 
westlich des bestehenden Gewerbegebietes Bredhornweg 
 
Sachverhalt und Stellungnahme: 
Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 26.03.2009 beschlossen, den Be-
bauungsplan Nr. 23 „Erweiterung Gewerbegebiet Bredhornweg“ aufzustellen.  
Ziel des Bebauungsplanes ist es, weitere Gewerbeflächen am Gewerbegebiet Bred-
hornweg zu schaffen, da ortsansässige Betriebe Erweiterungsbedarf angemeldet 
haben. 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist bekannt gemacht. Die Gemeindevertretung hat außer-
dem die Beauftragung eines Planungsbüros sowie die Durchführung der ersten Ver-
fahrensschritte beschlossen. Frühzeitige Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mittlerweile durchge-
führt.  
Da sich die ursprüngliche Erschließungsidee zugunsten mehrerer kleiner Grundstü-
cke im rückwärtigen Bereich der Fläche (Stichstraße mit Wendehammer) nicht wirt-
schaftlich realisieren ließ, wurden mittlerweile mehrere alternative Erschließungs-
ideen geplant. Auch eine Verlegung der Erweiterungsflächen auf eine nördlich des 
Bredhornweges gelegene Fläche wurde diskutiert. Die Landesplanung hat hierzu 
jedoch ganz eindeutig die Aussage getroffen, dass nördlich des Bredhornweges der 
regionale Grünzug beginnt und somit eine weitere Bebauung ausgeschlossen ist. Die 
Entwicklung soll südlich des Bredhornweges in Richtung Bundesstraße erfolgen. 
 
Eine wirtschaftliche Erschließung, ohne Zuzahlung der Gemeinde, lässt sich nach 
allen vorliegenden Erkenntnissen nur realisieren, wenn der Stich in das Gelände und 
damit verbunden alle Ver- und Entsorgungsleitungen verkürzt werden. Mit dieser 
Gewissheit wurde erneut ein Gespräch mit der maßgeblich interessierten Firma ge-
führt. Die Firma hat in diesem Gespräch mitgeteilt, dass sie nach erneuten Überpla-
nungen des Grundstückes festgestellt hat, dass sie Bedarf an der gesamten Erweite-
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rungsfläche (ca. 11.500m²) hat. 
 
Die Erschließung lässt sich dann ohne Stich in das Gelände mit relativ geringem 
Aufwand wirtschaftlich betreiben. Die Stichstraße mit Wendehammer wurde deshalb 
aus dem Entwurf des Bebauungsplanes entfernt.  
 
 
 
   
 
 
Finanzierung: 
Die Kosten des Verfahrens werden auf den Grundstücksverkaufspreis umgelegt.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt: 
 

 
1. Der Entwurf für den Bebauungsplan Nr. 23 für das Gebiet südlich des Bred-

hornweges, nördlich des Lehmweges, westlich des bestehenden Gewerbege-
bietes Bredhornweg und die Begründung werden in den vorliegenden Fas-
sungen gebilligt. 

 
2. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öf-

fentlich auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange über die Auslegung zu benachrichtigen. 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
 
 
 
_____________________ 
Rißler 
 
 
 
Anlagen: 
 

 Entwurf Planzeichnung  
 Entwurf Begründung   
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